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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LV. Jahrgang. Oer Schweizerischen Militärzeitschrift LXXV. Jahrgang.

Mr. 1. Basel, 2. Januar. 1»09.
Eirscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5.— Bestellungen direkt an „Benno Schwabe & Co.,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureanx nnd Buchhandlungen Bestellungen an

Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Zum neuen Jahr. — Das strategische Verhältnis zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien. —
Amsland: Frankreich: Eine Anweisung zur Zerstörung von Befestigungshindernissen. — Vereinigte Staaten

vom Amerika: Sebrapnellgeschos^e für die Infanterie. Die Mängel der Armee.

Znm neuen Jahr.

Wir stehen am Schluss des ersten Jahres

unsres seit so langer Zeit als notwendig
erkannten und ersehnten neuen Wehrgesetzes.
Wenn auch in diesem ersten Jahr naturgemäss
die Früchte noch nicht in ihrem ganzen
Umfange zutage treten konnten und wenn man
vielleicht auch berechtigt sein konnte, zu
meinen, das Bestreben, in den neuen Kurs
einzulenken, sei nicht an allen Stellen gleich stark

gewesen — so darf man doch mit Befriedigung
auf den Anfang zurückblicken. Der Dank
dafür gebührt an erster Stelle dem Bundesrat
und seinem Militärdepartement, die, entgegen
dem Verlangen der Politiker, das neue Gesetz

auf den 1. Januar 1908 in seinem ganzen Umfang

in Kraft treten Hessen und die

Vorbereitungen getroffen hatten, die das möglich
machten. Unser Wehrwesen konnte gleich in
die durch das neue Gesetz geschaffenen neuen
Bahnen hinübergleiten, ohne dass einen Moment

nur der normale fortlaufende Betrieb gestört
und die Kriegsbereitschaft unterbrochen wurde.
Dass dies möglich wurde, lag auch im Geist
und Buchstaben des neuen Gesetzes, dessen

Bestimmungen nur auf jenem Gebiet sofortige
und radikale Aenderungen herbeiführen wollten,
auf dem diese dringend waren, Verbesserung
der Ausbildung, Vermehrung der Bedeutung
und der Pflichten der Truppenführer, während
es die andern Verbesserungen (z. B. Truppenordnung)

spätem Bundes- oder Bundesratsbeschlüssen

überlässt, die sofort veranlasst werden
können, sobald die Hauptsache im Fluss ist.

Siegen kann man, ob die Stärke der Bataillone
auf 800 oder 900 Mann bemessen ist, ob man

diese oder jene höhere Gliederung als zweckmässig

erachtet hat, nicht einmal von entscheidender

Bedeutung ist es, ob die Kompagnien
drei oder vier Trommeln haben. Aber
entscheidend ist es, ob man Truppen und Führer
erschaffen kann, die zu sich selbst, zu ihren
Obern und zu der Festigkeit des Gefüges, dem

sie;angehören, unerschütterliches freudiges
Vertrauen haben.

Das ist die Aufgabe, die sich unser neues
Gesetz gestellt hat. Der Anfang dazu, den
dieses erste Jahr gebracht hat, ist kein schlechter.
Es gibt zwei Arten von Optimisten ; die einen
sehen alles in rosigem Licht und glauben, so

wie sie nur die ersten schwachen Anfänge sehen,
alles sei schon mit fliegenden Fahnen auf dem

Siegesmarsch nach dem ersehnten Ziel. Andre
denken nüchtern und sehen scharf und sind
doch Optimisten. Sie täuschen sich nicht über
die Länge und Beschwerlichkeit des noch

zurückzulegenden Weges, noch über die Kleinheit
des Anfangs — aber für sie ist auch der
kleinste Schritt vorwärts Bestätigung der
Zuversicht, dass das Ziel schliesslich erreicht
werden kann. Mit diesem Optimismus hat man
warten können, bis endlich das neue Gesetz

kam, mit diesem Optimismus hat man sich darein
schicken können, dass das Gesetz nicht ganz so

ausfiel, wie man erhofft und mit diesem
Optimismus darf man sich redlich über den Erfolg
des ersten Jahres freuen.

Befallen Truppenübungen dieses Jahres trat
zutage, dass die Auffassung der Wehrhaftigkeit,
welche Offiziere und Unteroffiziere antrieb, vom
Volk die Annahme des neuen Wehrgesetzes zu

verlangen, und die das Volk zur Annahme
veranlasste, auch den Betrieb des Dienstes jetzt
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